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Energieversorgung 
nachhaltig sichern
Dienstag, 18. September 2007, 19 Uhr, Auditorium der Pädagogischen
Hochschule, Lagerstr. 5, 8005 Zürich.  Begrüssung und Einführung: Doris
Fiala, Präsidentin FDP Kanton Zürich.

Referat: Dr. Markus Gisler, ehem. Chefredaktor Aargauer Zeitung

Podium: Gabriela Winkler, dipl. sc. nat. ETH, Kantonsrätin FDP Dr. Beat
Walti, Kantonsrat, Fraktionspräsident FDP  Michael Kaufmann,
Vizedirektor Bundesamt für Energie  Dr. Rudolf Rechsteiner,
Nationalrat SP 
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www.fdp-zh.ch

PD

ZÜRICH UND REGION34 Montag, 17. September 2007 ! Nr. 215 Neuö Zürcör Zäitung

Anzeige

Eine 120-jährigeDampflokomotive beendet ihrenRuhestand
Nach 42 Jahren Pause und viel Einsatz von Bahnfreunden ist die «Schwyz» wieder unterwegs

Mit einer gelungenen Probefahrt zwi-
schen Balsthal und Oensingen ist die
Dampflokomotive «Schwyz» am Samstag
nach 42 Jahren Ruhestand wieder in Be-
trieb genommen worden. Künftig wird
sie auf der Nostalgiestrecke zwischen
Bauma und Hinwil und auf dem Netz
der Südostbahn zu bewundern sein.

ark. Die «Schwyz» schnaubt, stöhnt und schwitzt.
Am Samstag um zwanzig vor acht ist es so weit.
Erstmals seit 42 Jahren bewegt sich die 1887 von
der Maschinenfabrik Emil Kessler in Esslingen
(D) gebaute Dampflokomotive aus eigener Kraft.
Auf den Geleisen am Bahnhof Balsthal strahlen
die Verantwortlichen übers ganze Gesicht. Bis es
so weit war, hatte es viel gebraucht. Viel Geld,
viel Zeit, viel Hingabe. Treibende Kraft hinter
dem Projekt war Pascal Troller. Der Restaurator
von altem Industriekulturgut hat das Geld gesam-
melt. Gut 400 000 Franken waren nötig, um dem
«Lökeli», wie es Troller liebkosend nennt, wieder
auf die Schienen zu verhelfen.

Stilllegung im Jahr 1965
Hauptsponsoren waren der Lotteriefonds des
Kantons Schwyz, die dortige Kantonalbank und
die Südostbahn. Das ist kein Zufall. Die
«Schwyz», eine Nassdampflokomotive mit drei
angetriebenen Achsen, verkehrte während 53
Jahren auf dem Kantonsgebiet. Zunächst als Lok
Nr. 4 der Wädenswil-Einsiedeln-Bahn, später mit
derselben Nummer für die Schweizerische Süd-
ostbahn. Deshalb liess es sich deren Verwaltungs-
ratspräsident Georg Hess, seines Zeichens
Schwyzer Finanzdirektor, nicht nehmen, an der
Probefahrt teilzunehmen und seinen Stolz über
das Gelingen des Unterfangens kundzutun.

1941 wurde die «Schwyz» ihrem Kanton un-
treu und diente fortan als Werklokomotive bei der
chemischen Fabrik in Uetikon. Nach der Still-
legung im Jahr 1965 wurde sie zum Denkmal für
die gute alte Zeit am Bahnhof Wädenswil. 1996
war bei Pascal Troller die Idee der Wiederbe-
lebung ausgereift; auf seine Initiative wurde die

«Schwyz» auf dem Strassenweg in die historische
Lokremise Uster überstellt. Dorthin wird sie
demnächst auch wieder zurückfahren, um dem
Dampfbahnverein Zürcher Oberland für histori-
sche Fahrten auf der Strecke Hinwil–Bauma zu
dienen. Ab und zu soll sie für spezielle Anlässe
auch an die alte Wirkungsstätte, auf das Strecken-
netz der Südostbahn, zurückkehren.

Hunderte von Stunden Gratisarbeit
Das Geld allein hat die «Schwyz» aber nicht wieder
flottgemacht. Die handwerkliche Arbeit leistete
die Dampfgruppe der Oensingen-Balsthal-Bahn,
ein bunt gemischtes Grüppchen von Eisenbahn-
Freaks, die zuerst in Olten und später in Balsthal
Hunderte von Stunden Gratisarbeit leisteten.
Einer von ihnen ist Oskar Meister, der in seinem
Keller viele nicht mehr lieferbare Ersatzteile her-
stellte. Er brauche jetzt zuerst einmal ein bisschen
Ruhe, sagt der Rentner müde, aber zufrieden.

Seinem Kollegen Jürg Senn bleibt das Privileg
vorbehalten, das Gefährt gemeinsam mit Heizer
Renato Freiburghaus für die Probefahrt Balsthal–
Oensingen retour zu chauffieren. Für die Fahrt mit
der Dampflokomotive braucht es ein kräftiges

Feuer, das bereits um fünf Uhr morgens angeheizt
wurde, zunächst mit Holz und dann mit Steinkohle,
die Freiburghaus in regelmässigen Abständen in
das Feuerloch im Führerstand schaufelt. Bevor es
losgeht, gibt es noch zwei, drei bange Momente zu
überstehen, wie Troller berichtet: Zweimal sagt
der Lokomotivführer: «Die fährt nicht.» Nach eini-
gen Kunstgriffen der Tüftler ist der Schrecken ver-
jagt. Der angereiste Kesselinspektor des zuständi-
gen Vereins für technische Inspektionen gibt grü-
nes Licht. Dann dreht Senn an einigen massiven
Armaturen, um den Dampf mit Volldruck in die
zwei Zylinder zu jagen. Ohne lange zu zögern und
angekündigt von einem ohrenbetäubenden Pfiff,
nimmt die altehrwürdige Maschine sorgsam Fahrt
auf. Aus allen möglichen Löchern und Ventilen
dampft und tropft es, die Fahrt wird von einem
periodischen Schütteln begleitet. Sie verläuft aber
zur allgemeinen Zufriedenheit. Die Kinder-
krankheiten – undichte Wassertanks und Flansche
– will die Dampfgruppe noch beheben. Zweifel am
Gelingen sind kaum angebracht: Einer 120-jähri-
gen Lok, die nach 42 Jahren schnaubend aus dem
Ruhestand zurückkehrt, scheint ein langes Leben
garantiert.

Dringliche Anfrage

«Integrationsvereinbarungen
mit Augenmass anwenden»

Frage der NZZ: Halten Sie es für sinnvoll, die
Aufenthaltsbewilligung oder den Familiennach-
zug für ausländische Arbeitskräfte von indivi-
duellen Integrationsvereinbarungen – zum Bei-
spiel über den Besuch von Sprachkursen – abhän-
gig zu machen?

Antwort von Vreni Müller-Hemmi: Nein. Sicher,
gute Sprachkenntnisse sind im öffentlichen Inter-
esse. Das Ausländergesetz sieht deshalb auch vor,
dass bei Erteilung oder Verlängerung einer Auf-
enthaltsbewilligung der Besuch eines Sprach-
oder Integrationskurses vereinbart werden kann.
Wichtig dabei ist, die Vereinbarung mit Augen-
mass anzuwenden – also nur bei tatsächlichen
oder voraussehbaren Integrationsproblemen. Ein
flächendeckender Einsatz wäre mit einer unver-
hältnismässigen Bürokratie verbunden. Realität
ist übrigens, dass die meisten zuziehenden Aus-
länderinnen und Ausländer aus eigenem Antrieb
die Sprache lernen und man sie kaum dazu zwin-
gen muss. Dann gibt es noch die menschenrecht-
liche Seite: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein
ausländischer Ehepartner ausgewiesen wird, nur
weil er Mühe mit der Amtssprache bekundet.
Die NZZ stellt im Wahlkampf jeden Tag einem Kandidaten oder
einer Kandidatin für einen Zürcher Nationalratssitz eine Frage.

Vreni Müller-Hemmi
(56) aus Zürich
Partei: SP
Listenplatz: 7

Die 120-jährige Dampflokomotive «Schwyz» präsentiert sich wieder wie neu. FRANCO BOTTINI

Strafmediation auch bei Erwachsenen
Keine Frage der Kosten – Das Strafmonopol des Staates wird nicht in Frage gestellt

VonChristian Schwarzenegger undVeio Zanolini*

Heute beginnt die Herbstsession der eid-
genössischen Räte. In deren Verlauf wird
nochmals diskutiert, ob die Strafmedia-
tion in der Schweizer Strafprozessordnung
verankert werden soll. Mit Verweis auf
positive Erfahrungen im Kanton Zürich
sprechen sich die Autoren des folgenden
Beitrages für eine Aufnahme der Media-
tion auch ins Erwachsenenstrafrecht aus.

Es gibt viele Straftaten, bei denen in einem frei-
willigen Gespräch zwischen Täter und Opfer bes-
sere Lösungen erzielt werden können als mit
einem formellen Strafverfahren. Die Mediation
ist das Mittel, um eine solche Konfliktschlichtung
in einem fairen und zugleich produktiven Rah-
men durchzuführen. Eine wissenschaftliche Un-
tersuchung des Zürcher Pilotprojekts «kon§ens»
(2003–2005) zeigt, wie erfolgreich die Mediation
in Strafsachen ist: 90 Prozent der Fälle führen zu
einer Vereinbarung zwischen den Parteien. Die
grosse Mehrheit der Täter und Opfer sind mit der
erzielten Lösung zufrieden. Diese wird von allen
Tätern eingehalten. Es überrascht daher nicht,
dass die Strafmediation in den meisten europäi-
schen Staaten gesetzlich verankert ist. Seit dem
Beginn des Jahres 2007 ist sie auch im schweizeri-
schen Jugendstrafrecht vorgesehen.

Finanzielle Einwände nicht stichhaltig
Zur Diskussion steht in den nächsten Tagen die
gesetzliche Verankerung der Strafmediation in
der Schweizerischen Strafprozessordnung. Nach
dem Ständerat und der Botschaft des Bundes-
rates soll es den Kantonen ermöglicht werden, ein
Mediationsverfahren unter Aufsicht der Staats-
anwaltschaft auch bei Erwachsenen einzuführen.
Im Juni hat der Nationalrat die Vorlage haupt-
sächlich aus Kostengründen abgelehnt. Im Kan-
ton Zürich ist die Mediation für Erwachsene seit
dem 1. Juli 2007 in der Strafprozessordnung ge-
regelt. Zunächst lehnte der Zürcher Kantonsrat
die Strafmediation aus Kostengründen ab und be-
rief sich dabei auf die Daten der erwähnten
Untersuchung des Kriminologischen Instituts der
Universität Zürich. Später kam er auf seinen Ent-
scheid zurück, nachdem neuere Erhebungen ge-
zeigt hatten, dass die Kosten im Vergleich zum
Pilotprojekt wesentlich gesenkt werden konnten.

Sind die finanziellen Einwände des National-
rats überhaupt stichhaltig? Sowohl aufgrund der

aktuellen Bilanz als auch aus wissenschaftlicher
Sicht ist die Frage zu verneinen. Die Abteilung
Strafmediation des Kantons Zürich, welche in der
Schweiz am meisten Erfahrungen mit Erwachse-
nen sammeln konnte, rechnet für 2006 und 2007
mit der Hälfte des Aufwandes für die Fallerledi-
gung im Vergleich zur Pilotphase (durchschnitt-
lich 9,3 statt 18,1 Stunden). Dementsprechend be-
tragen die Lohnkosten pro Fall nur noch 507
Franken im Vergleich zu 722 Franken bei der
Staatsanwaltschaft. Hinzu kommt, dass ein
Mediationsfall nun schneller als früher erledigt
wird (in durchschnittlich 79 statt 143 Arbeits-
tagen). Diese Zahlen liefern den Beweis dafür,
dass die Mediation effizienter geworden ist, und
dies bei höherer Erfolgsquote: In über 90 Prozent
der mediationstauglichen Fälle kommt eine Ver-
einbarung zwischen Geschädigten und Beschul-
digten zustande. Die Effizienzsteigerung ist das
Ergebnis der Professionalisierung der Methodik
und der Verfeinerung des Betriebskonzepts.

Die wissenschaftliche Untersuchung zeigte,
dass ein kleiner Anteil erfolgloser Mediationen
die Durchschnittswerte erheblich erhöhte. Die
Faktoren, die zu Abbrüchen führen, sind aber
heute weitgehend bekannt. Eine effizientere
Selektion der mediationstauglichen Fälle ist in
der Zwischenzeit möglich. Ausserdem bezogen
sich die Daten der Studie des Kriminologischen
Instituts auf ausgewählte Deliktkategorien, die
auf der Ebene des Strafprozesses (Vergleichs-
gruppe) praktisch ausschliesslich per Strafbefehl
durch die Staatsanwaltschaft erledigt wurden –
also ohne Anklageerhebung. Die Rechnung sieht
günstiger für die Mediation aus, wenn man die
Kosten allfälliger Anklagen und Verhandlungen
vor Gericht hinzurechnet. Hohe Kosten verur-
sachte natürlich das in der Pilotphase noch offene
Betriebskonzept der Strafmediation; es umfasste
diverse Beratungstätigkeiten vor und nach dem
Mediationsverfahren sowie die Kontrolle über die
Einhaltung der Mediationsvereinbarung.

Sinnvoll bei Familienkonflikten
Die Strafmediation wird als Alternative zum
Strafverfahren bezeichnet. Bei Antragsdelikten
steht es dem Opfer frei, ob die Justiz bemüht wer-
den soll oder nicht. Wird die aussergerichtliche
Konfliktlösung vorgezogen, dann wird der Straf-
antrag bei erfolgreicher Mediation zurückgezo-
gen. Häufig wird in der Debatte um die Straf-
mediation aber vergessen, dass es auch im Be-
reich der Offizialdelikte Raum für eine infor-
melle Konfliktlösung gibt, ohne das Strafmonopol
des Staates in Frage zu stellen. Bei fehlendem
Strafbedürfnis oder bei geringem Interesse der
Öffentlichkeit und des Geschädigten sieht das

Strafgesetzbuch eine Einstellungsmöglichkeit vor
(Art. 52, 53 StGB). Richtig wurde im Ständerat
erkannt, dass die Mediation besonders bei Kon-
flikten im sozialen Nahraum wie in der Familie,
der Nachbarschaft, der Schule und der Arbeit
präventiv sehr sinnvoll ist.

Der vom Ständerat gutgeheissene Mediations-
artikel ist schliesslich als «Kann-Vorschrift» for-
muliert. Die Kantone können ein unter der Auf-
sicht der Staatsanwaltschaft stehendes Media-
tionsverfahren einführen. Die Verankerung der
Mediation in der eidgenössischen Strafprozess-
ordnung ist notwendig, um das Verfahrensrecht
mit dem Strafgesetzbuch in Einklang zu bringen.
Mit der Einführung der gesetzlichen Grundlage
in die Schweizerische Strafprozessordnung wür-
den die Kantone auch keine neuen Kosten für die
Schaffung einer Mediationsstelle tragen müssen:
Diese wird ohnehin vom Jugendstrafgesetz (Art.
8 JStG) vorgeschrieben und ist in jedem Kanton
bereits vorhanden. Die in einem Sparreflex be-
schlossene Streichung des Mediationsartikels in
der neuen StPO erscheint daher kurzsichtig.

* Christian Schwarzenegger ist Strafrechtsprofessor und Co-Lei-
ter des Kriminologischen Instituts an der Universität Zürich,
Veio Zanolini ist Assistent und Doktorand am gleichen Institut.

Kathy Riklin reicht bei UBI
Beschwerde ein

Keine Einladung an Wahlpodium

(sda) Die Zürcher CVP-Ständeratskandidatin
Kathy Riklin hat bei der Unabhängigen Be-
schwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI)
Beschwerde eingereicht. Riklin hat keine Ein-
ladung zum Wahlpodium des Regionaljournals
Zürich-Schaffhausen von Radio DRS und NZZ
vom 4. Oktober erhalten. Die Ombudsstelle von
Radio DRS hatte ihre Teilnahme daran nach
Interventionen von CVP-Kantonalpräsident Mar-
kus Arnold zwar empfohlen. Die Veranstalter
sind aber nicht auf die Empfehlung eingetreten.
Nun haben Arnold und Riklin bei der UBI schrift-
lich Beschwerde eingereicht, wie Riklin einen Be-
richt der «NZZ am Sonntag» bestätigte.

«Wir wollen nun einen Grundsatzentscheid»,
sagte Riklin weiter. Eingeladen am Podium sind
Verena Diener (glp.), Felix Gutzwiller (fdp.), Ueli
Maurer (svp.), Chantal Galladé (sp.) und Daniel
Vischer (gp.). «Es gibt nicht genügend auf objek-
tive Kriterien gestützte Argumente, um den Ein-
bezug von Verena Diener und den Ausschluss von
Kathy Riklin zu begründen», heisst es im Schluss-
bericht der Ombudsstelle DRS, den Riklin auf
ihrer Website publizierte. Die Verantwortlichen
hatten Riklins Nicht-Einladung auch damit be-
gründet, dass die CVP im Kanton Zürich nur
fünftstärkste Partei sei. Zwar sei sie stärker als die
GLP. Deren Vertreterin, Verena Diener, sei als
frühere Regierungsrätin jedoch bekannter als Rik-
lin. Zudem habe Diener grössere Wahlchancen.


